
Besondere Bedingung Nr. 9948
Vollkaskoversicherung mit optimiertem Selbstbehalt

Der auf der Versicherungs-Urkunde vereinbarte Selbstbehalt wird nur für die Deckungen Eigenschaden, Vandalis-
mus und Parkschaden und Fahrzeugscheiben und sonstige Gläser verrechnet.


